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1 Grundlagen zum Projekt 

1.1 Einleitung 

Das Stadtbauamt der Stadt Solothurn führte ein anonymes vereinfachtes Planerwahlverfahren im Einla-
dungsverfahren für Planerinnen und Planer der Fachrichtung Architektur, Baumanagement und Fachpla-
nung HLKSE für das Projekt „Umbau und Sanierung Wohnliegenschaften Baselstrasse 82, 84 und 86“ 
durch. 
 
Gesucht wurde ein Team, welches Planerleistungen in den Bereichen Architektur, Baumanagement und 
Gebäudetechnik anbietet. Das Planerteam hat Erfahrung in der Umsetzung von Instandsetzungs- und Er-
weiterungsmassnahmen von geschützten Gebäuden. Die Fachplaner sollten eine Projektierung mit hoher 
architektonischer, bautechnischer und organisatorischer Kompetenz durchführen und die Ausführung des 
Bauvorhabens kosten- und qualitätsbewusst sowie termingerecht realisieren. 
 

1.2 Ausgangslage 

Der herrschaftliche Landsitz besteht aus drei Gebäuden: dem Wohnhaus (Baselstrasse 86), dem alten 
Waschhaus (Baselstrasse 82) und der zweigeschossigen Remise (Baselstrasse 84). 
 

Wohnhaus Baselstrasse 86: 
Das Wohnhaus besteht aus zwei Teilen: dem westlichen Wohnteil und dem östlichen ehemaligen Stall- / 
Tenn-Bereich. Obwohl der Ökonomieteil 1952 zu Wohnzwecken umgebaut und befenstert wurde, ist die 
ehemalige Teilung noch heute sichtbar, dies durch eine verschiedenfarbige Fassade, anderen Fensterpro-
portionen und einem leicht weiter vorkragenden Vordach. Das einseitig gewalmte Satteldach wirkt jedoch 
mit seinem durchlaufenden First einheitlich. Im Innern lassen sich die zwei verschiedenen Hausteile an-
hand der unterschiedlichen Konstruktion und Datierung der historischen Dachstühle sowie durch die Tren-
nung mit einer alten Brandmauer erkennen. Der alte Ökonomieteil aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts mit Hochstudkonstruktion, kombiniert mit einem stehenden Dachstuhl ist eine seltene Konstruktions-
art und eher ungewöhnlich in Kombination mit einem herrschaftlichen Wohnteil. Der praktisch noch voll-
ständig erhaltene Dachstuhl der ehemaligen Scheune ist auf Stadt- und Kantonsgebiet einmalig und sollte 
unbedingt erhalten bleiben. Heute fehlende Streben müssten wieder eingesetzt werden. Neue Eingriffe in 
seine Substanz gilt es zu vermeiden.  
Gegen die Strasse hin ist die grosse Dachfläche bis jetzt nur durch drei kleinere neuere Dachflächenfens-
tern unterbrochen. Die südliche Dachfläche und der westliche Walm weisen nur je eine kleine alte Lukarne 
auf. Die Dächer wirken harmonisch und ruhig. Im teilweise unterkellerten Wohnhaus befinden sich vier 
Wohnungen, jeweils zwei pro Etage. Im Westtrakt wurde das Dachgeschoss stellenweise minimal ausge-
baut. 
 
Remise Baselstrasse 84: 
Die Remise ist ein partiell unterkellerter Holzbau unter Teilwalmdach. Wandöffnungen gibt es lediglich auf 
der Ostseite in Form von zwei Toreinfahrten. Die Remise wird heute als Garage und Lagerraum genutzt.  
 
Altes Waschhaus Baselstrasse 82: 
Der steinerne Pavillon, der eng an der Baselstrasse steht und ein Zeltdach sowie eine Aussentreppe be-
sitzt, verfügt ebenfalls über zwei Geschosse. In jedem Geschosse befindet sich ein Raum, der heute für 
Ausstellungszwecke genutzt wird.  
 
Betrachtung aus der Instandhaltung 
Die Firma Consens Facility Management AG führte im Januar 2019 eine Zustandsanalyse durch. Grund-
sätzlich sind die Gebäude in einem ordentlichen Zustand. Die Tragkonstruktion des Wohnhauses, des 
Waschhauses und der Remise sind gesund und bedürfen keiner Massnahme. Die meisten Fenster sind 
noch aus der Erstellungszeit und die Installationen haben ihre Lebensdauer erreicht oder bereits über-
schritten. Die Brandschutzmassnahmen entsprechen nicht mehr den neusten Vorgaben. Die installations-
technischen Anlagen weisen einen grossen Nachholbedarf im Unterhalt und der Erneuerung auf. 
 
Die Mieteinnahmen der vier Wohnungen betragen Fr. 58'416.– pro Jahr. 
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1.3 Baugeschichte Baselstrasse 82, 84 und 86 

1627 Bau des Vielzweckbauernhauses Baselstrasse 86. Seit der Bauzeit gemauerter Wohnteil mit Spar-
rendach und liegendem Dachstuhl im Westen. Östlich anschliessende Ökonomie mit einer Hochstudkon-
struktion in Kombination im stehenden Dachstuhl. 
 
Zweite Hälfte 18. Jh. Der Wohnteil wurde im Obergeschoss mit neuen grossen Fenstern versehen. Der 
liegende Dachstuhl über dem Wohnteil erhielt gegen Westen einen Vollwalm. Gleichzeitig wurde das um-
laufende Vordach vereinheitlicht. 
 
Um 1833 wurden das Bauernhaus inklusive Tenn und Stall erneuert und gut ein Jahr später wurde eine 
neue Remise aus Holz (Baselstrasse 84) errichtet.  
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde der Wohnteil im Obergeschoss mit neuen grossen Fens-
tern versehen. Der liegende Dachstuhl über dem Wohnteil erhielt gegen Westen einen Vollwalm. Gleichzei-
tig wurde das umlaufende Vordach vereinheitlicht. 
 
1907 erfolgte durch die Architekten Probst & Schlatter aus Solothurn ein Umbau. Der westliche Bereich 
des Stalles im Erdgeschoss wurde zum Wohnteil geschlagen. Durch einen Durchbruch in der Brandmauer 
wurde ein Erschliessungsraum mit Treppe zum Dachgeschoss geschaffen. Von diesem Raum aus ge-
langte man in ein nördlich gelegenes Badezimmer und in eine grosse, südlich gelegene Stube. Die neue 
Treppe ins Dachgeschoss erschliesst einen Korridor, der auf eine südliche Laube führt. 
 
1947 Das Badezimmer von 1907 wurde verändert. Der Raum wurde in einen kleinen WC-Raum und einen 
grösseren Heizungsraum mit Ölbrenner aufgeteilt. Das aufgehobene Bad wurde im Obergeschoss nordsei-
tig auf Kosten eines Zimmers neu erstellt.  
 
1952 wurde durch das Hochbauamt der Stadt Solothurn ein südseitig an den Ökonomieteil angebautes, 
eingeschossiges und mit einem Mansarddach versehenes Stall- und Lagergebäude abgerissen. Im Ökono-
mieteil wurden im Erd- und Obergeschoss je eine neue Wohnung eingebaut. Der südliche Bereich wurde 
unterkellert. Die Fassaden wurden dazu mit Kunststeingewänden neu befenstert. Der darüberliegende alte 
Dachstuhl wurde nicht verändert. Einzig die Kniewände wurden erhöht. 
 
1974 wurde der Innenausbau im alten Wohnteil verändert. Küchen und sanitäre Einrichtungen, Elektroin-
stallationen, Bodenbelägen usw. wurden erneuert. Alte Schränke, Kachelöfen, Türen usw. wurden demon-
tiert. 
 
Sanierungsmassnahmen von 1991 bis 2016 
Ostteil Wohnung EG Sanierung Küche, Ostteil EG Ersatz Ölheizung mit einer Gasheizung, Sanierung Ge-
bäudehülle (Anstriche auf Fenster und Jalousien, Ostteil Wohnung OG Sanierung Küche und Bad, Westteil 
Wohnung OG Sanierung Küche 
 

1.4 Ausnützung im Bestand 

Die bestehende Liegenschaft überschreitet das maximal mögliche Nutzungsmass gemäss Zonenreglement 
der Stadt Solothurn. Bestehende Flächen, ob beheizt oder unbeheizt, fallen jedoch unter die Besitzstands-
garantie (siehe § 34ter* Besitzstandsgarantie). 
 

Die bestehenden Flächen, ob beheizt oder unbeheizt, können flächengleich umgenutzt werden. Das be-
deutet, dass die bestehenden Flächen bei der Remise beispielsweise neu zu Wohnfläche umgenutzt wer-
den könnten. Dasselbe gilt auch für die bestehenden Flächen im Dachgeschoss des Wohnhauses. Volu-
menerweiterungen, welche eine Vergrösserung des Nutzungsmasses zur Folge haben, sind nicht gestattet. 
 

§ 34ter*  
Besitzstandsgarantie  
1 

Bestehende Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzone, die nicht zonenkonform sind, dürfen erneuert und 
teilweise geändert werden, sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, insbesondere die Im-
missionen auf die Nachbarschaft nicht zunehmen. 
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2 Aufgabe Projekt 

Die Gesamtinstandsetzung der Gebäude war unter den Voraussetzungen zu projektieren, dass die Gestal-
tung und Ästhetik möglichst erhalten bleiben und das vorhandene Energiesparpotenzial bestmöglichst aus-
geschöpft wird.  
 
Im Rahmen des Vorprojektes wurde eine Bestandesaufnahme als Zustandsanalyse erwartet, welche zu 
allen Bauteilen eine Zustandsbewertung und Massnahmenvorschläge innerhalb eines ersten Gesamtkon-
zepts darstellt. Gleichzeitig diente diese Analyse als wichtige Entscheidungsgrundlage für die hauptsächli-
che Sanierung für die Auftragsgeberin. 
 

2.1 Leitlinien der kantonalen Denkmalpflege 

Die kantonale Denkmalpflege Solothurn verfolgt für die Sanierung folgende objektspezifischen  
Leitlinien: 

 Mit der Sanierung des Wohnhauses soll die Trennung der beiden Bauteile (Wohnbau / Ökonomie) im 
Innern optisch und auch räumlich lesbar bleiben, dies umso mehr, da es sich um zwei unterschiedlich 
konstruierte Dachstühle handelt. 

 Ein Ausbau des Nebengebäudes Baselstrasse 84 ist möglich, muss aber den baulichen Charakter be-
rücksichtigen. 

 

2.2 Sanierungsbedarf und bauliche Massnahmen 

Der Zustand des Wohngebäudes entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und Vorschriften. Das 
Gebäude ist zu sanieren und die Gebäudehülle energetisch aufzuwerten (Fenster und Aussentüren). Dabei 
ist während der Planung die Gratwanderung im Bereich der Erneuerung der technischen Anlagen der Aus-
senhülle in Bezug auf die Schutzwürdigkeit des Objektes abzuwägen und zu definieren. 
 
Gebäudetechnik 
Das Ziel ist die Instandsetzung bzw. Erneuerung der technischen Anlagen (Heizung-, Sanitär- und Elektro-
anlagen), sodass die Gebräuchlichkeit innerhalb des erwarteten Lebenszyklus gewährleistet ist. Grund-
sätzlich wird im Zuge der Instandsetzung kein hochtechnisiertes Gebäude erwünscht. Der Energieträger 
soll erneuerbar sein. 
 
Rückbauarbeiten der Schadstoffe 
Die Gebäude werden auf das Vorhandensein kritischer Baustoffe wie Asbest, PCB und PAK-haltige Bau-
stoffe untersucht. Mit belastenden Materialien ist zu rechnen.  
Die Schadstoffanalyse wird mit der Auftragserteilung des Projektes dem Planer abgegeben. 
 
Bauliche Massnahmen für hindernisfreies Bauen 
Anpassungen und bauliche Massnahmen für mobilitätsbehinderte Personen sind in den Erdgeschosswoh-
nungen zu prüfen. Auf einen Lifteinbau wird verzichtet. Dabei sind die Vorgaben der SIA Norm 500 «Hin-
dernisfreies Bauten» einzubeziehen. Folgende Themen sind dabei speziell zu berücksichtigen: 
 Zugang zum Gebäude 

 Sanitärräume 
 
Bauliche Anpassungen 

Die bestehenden Raumaufteilungen entsprechen teilweise nicht mehr dem heutigen Wohnungsstandard. 
Mit der Sanierung soll das bestehende Raumkonzept geprüft und allenfalls optimiert werden. In diesem Zu-
sammenhang ist die Machbarkeit einer Verdichtung und möglicher Etappierungen zu prüfen. Bei der Re-
mise (Baselstrasse 84) ist ein möglicher Ausbau / Umnutzung in Wohnen zu prüfen und konzeptionell auf-
zuzeigen. 
 
Wirtschaftlichkeit 

Mit der Intervention wird eine optimale Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus erwartet. Dieser 
beinhaltet die Summe aller Kosten von der Planung über die Ausführung, den Betrieb, die Erhaltung bis hin 
zum Rückbau. Das Verhältnis Investition / Mehrmiete ist bei der Sanierung zu optimieren. Die Liegenschaft 
muss neu bewertet werden. Der Wohnungsspiegel / Wohnungsmix muss aufgezeigt und die Nutzflächen 
(NF gem. SIA 416) neu berechnet werden. 
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2.3 Raumprogramm im Bestand 

Adresse Objekt Objekt NF Fr. / Monat 
     

Baselstr. 82 Waschhaus Erd- und Obergeschoss 30.22m2 180 

Baselstr. 84 Remise UG, EG und DG 208.43m2  

Baselstr. 86 Wohnhaus  4 ½-Zi.-Whg. EG links 152.27m2 1'262 
  3 ½-Zi.-Whg. EG rechts 86.79m2 763 
  6-Zi.-Whg. OG links 212.05m2 1'370 
  5 ½-Zi.-Whg. OG rechts 280.81m2 1'293 

  Allgemein 105.01m2  
     

Total      1’075.58m2 4'868 

 

3 Projektziele 

Die Liegenschaft wird in Zukunft den heutigen Bedürfnissen und den gesetzlichen technischen Anforderun-
gen angepasst, ohne die bestehenden nutzungsspezifischen und gestalterischen Qualitäten zu beeinträch-
tigen. Das Stadtbauamt plant eine Sanierung und erwartet dazu Projektvorschläge, welche in allen drei Be-
reichen der Nachhaltigkeit (Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt) insgesamt überzeugen zu vermögen. Die be-
stehenden Raumaufteilungen entsprechen teilweise nicht mehr dem heutigen Wohnungsstandard. Das 
Nutzungs- und Raumkonzept ist zu prüfen und allenfalls zu optimieren. Das Dachgeschoss beim Wohn-
haus wird heute grösstenteils als unbeheizter Estrichraum genutzt. Die Remise (Baselstrasse 84) wird wie 
der Estrichraum als Abstellraum verwendet. Ein möglicher Dachausbau des Wohnhauses sowie eine mög-
liche Umnutzung der Remise zu Wohnzwecken müssen geprüft und konzeptionell aufgezeigt werden.  
Die Liegenschaft muss neu bewertet werden. Der neue Wohnungsspiegel / Wohnungsmix muss aufgezeigt 
werden, und die neuen Nutzflächen (NF-Flächen) sollen gemäss SIA 416 neu berechnet werden. Die Dar-
stellung der Flächenberechnung ist den Grundlagenplänen zu entnehmen. 
 
Dabei sind folgende Kriterien für die Sanierung definiert: 

 Es wird eine optimale Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus erwartet. Dieser beinhaltet 
die Summe aller Kosten von der Planung über die Ausführung, den Betrieb und die Erhaltung bis hin 
zum Rückbau. 

 Bei der Wahl der Systeme (Haustechnik etc.) ist auf die bestehende Struktur zu achten. Es sollte eine 
bestmögliche Systemtrennung zwischen den einzelnen Gebäudeteilen und Installationen mit unter-
schiedlicher Lebensdauer angestrebt werden. Bezüglich der zukünftigen Wärmeerzeugung sollen im 
Sanierungskonzept ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternativen untersucht und einbezogen 
werden (Wärmeerzeugung erneuerbar). 

 Aufgrund der Bauweise und um die Respektierung der ursprünglichen Gestaltungskonzeption zu favo-
risieren, wird vorerst kein Energiestandard fix vorgegeben. Ein ressourcenschonender Umgang mit 
der vorhandenen Bausubstanz durch Aufbereitung und Wiederverwendung bestehender Bauteile soll 
unter dem Aspekt der grauen Energie in Abwägung mit dem Ersatz durch neue Bauteile erfolgen. 

 Bei der Sanierung ist eine mögliche Etappierung zu prüfen. 

 Eine Sanierung im Betrieb ist zu prüfen und konzeptionell aufzuzeigen. 

 Anlagekosten inkl. Ausbau maximal Fr. 2.5 Mio. inkl. MwSt. 
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4 Vereinfachtes Planerwahlverfahren 

Das Planerwahlverfahren im Einladungsverfahren wurde anonym durchgeführt. Alle Unterlagen wurden 
von den Verfassenden mit einem Kennwort versehen. Die Abgabe umfasste maximal drei Pläne im Format 
DIN A2 quer. Die Darstellung war frei, musste jedoch gut reproduzierbar sein. Der Verfassernachweis und 
das Honorarangebot wurden in einem verschlossenen Couvert mit dem Kennwort bezeichnet abgegeben. 
 
Einzureichende Unterlagen 

 
Kurzportrait / Motivationsschreiben als Planungsteam > Gewichtung 20 % 

 
- Aussagekräftige schriftliche und bildliche Stellungnahme / Motivation, um das Interesse im Zusam-

menhang mit dem Umgang des schützenswerten Gebäudes und der Aufgabestellung darzustellen. 
- Aufzeigen von Chancen und Risiken, welche das Projekt mit sich bringt. 
 

Arbeitsprobe als Planungsteam > Gesamtgewichtung 60 % (30 % / 10 % / 20 % ) 

 

Im Lösungsvorschlag mussten folgende Informationen enthalten sein: 
 
Fachplaner Architekt: 
- Lösungsvorschlag Sanierung Wohnhaus in Planform (Grundrisse, Schnitte, Fassaden) 
- Grundrissoptimierung und Aufzeigen einer möglichen Verdichtung oder eines Ausbaus 
- Darstelllung des Wohnungsspiegels / Wohnungsmixes in Form eines Schemaplanes 
- Darstellung der Nutzflächen NF gem. SIA 416 in den Grundrissen mit Flächenauszug pro Wohnung. 

Darstellung analog Bestandespläne. 
- Aufzeigen Wirtschaftlichkeit. Dazu sollen folgende Baukosten aufgezeigt werden: 

Sanierung Wohnhaus, mögliche Erweiterung Wohnhaus und möglicher Ausbau Remise 
 

Baumanagement: 
- Aufzeigen einer möglichen Etappierung bei der Ausführung (Ausführung im Betrieb) 
- Aufzeigen strategischer Bauablauf 
 
Fachplaner HLKSE: 

- Erarbeitung HLKSE-Konzept auf der Grundlage der neuen «Grundrissoptimierung» 
- Nachweis der Nachhaltigkeit (Systemtrennung, optimierte Installation wie kompakte Fallstränge, kom-

pakte Erschliessung der Haustechnik) 
 
Honorarangebot > Gewichtung 20 % 

 
Für die Phasen 31 – 53 war ein Honorarangebot zu erstellen. Dem einzureichenden Angebot lagen die 
Grundleistungen nach SIA-Ordnung 102 / 103 und 108 zu Grunde. Zudem waren im Angebotsblatt die mitt-
leren Stundenansätze phasenweise über alle Fachbereiche zu offerieren.  
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5 Planerwahlverfahren 

5.1 Auftraggeberin und Verfahren 

Das Stadtbauamt der Stadt Solothurn führte ein vereinfachtes Planerwahlverfahren im Einladungsverfah-
ren für Planerteams der Fachrichtung Architektur, Baumanagement und Fachplanung HLKSE durch. Das 
lösungsorientierte Planerwahlverfahren wurde gemäss Art. 12 lit B der interkantonalen Vereinbarungen 
über das öffentliche Beschaffungswesen durchgeführt. 
 
Zum Planerwahlverfahren wurden sechs Architekturbüros eingeladen. Der Architekt hatte das Planungs-
team zu stellen und war beim Planerwahlverfahren federführend. Die komplette Eingabe erfolgte über den 
Architekten. 
 
Es wurden Planerteams gesucht, welche Erfahrung in der Umsetzung von Instandsetzungs- und Erweite-
rungsmassnahmen von geschützten Gebäuden hatten. Die Fachplaner sollten eine Projektierung mit hoher 
architektonischer, bautechnischer und organisatorischer Kompetenz durchführen und die Ausführung des 
Bauvorhabens kosten- und qualitätsbewusst sowie termingerecht realisieren können. 
 

5.2 Planerwahlgremium 

Stimmberechtigte Gremiumsmitglieder  

Yves Gaudens Leiter Stadtbauamt Solothurn  Bauing. FH 

Erich von Allmen  Chef Hochbau, Stadtbauamt Solothurn Arch. HTL 
Christine Schär Projektleiterin Hochbau, Stadtbauamt Solothurn Arch. FH 
Stefan Brand Immobilienbewirtschafter, Finanzverwaltung Solothurn eidg. FA  
 

Experten und Expertinnen (nicht stimmberechtigt) 
Stefan Blank Kant. Denkmalpfleger Solothurn 
 
Vorbereitung und Organisation  

Christine Schär Projektleiterin Hochbau, Stadtbauamt Solothurn  Arch. FH 
 

5.3 Eingeladene Architekturbüros 

Am 23. Februar 2024 wurden den sechs eingeladenen Architekturbüros die Ausschreibungsunterlagen per 
Post zugestellt (Reihenfolge alphabetisch). 
 
 Flury und Rudolf Architekten AG, Solothurn 
 
 gsj Architekten, Solothurn 

 

 G & Z Architektur AG, Solothurn 
 

 HSB Architekten GmbH, Solothurn 
 

 phalt Architekten AG, Solothurn 
 

 SSM Architekten AG, Solothurn 
 

Am 28. Februar 2024 und 5. März 2024 teilten uns die Büros gsj Architekten AG und phalt Architekten AG 
per Mail mit, dass sie aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht in der Lage sind, an diesem Verfahren teil-
zunehmen. 
 

5.4 Fragenbeantwortung 

Bis am 1. März 2024 konnten die eingeladenen Planer Fragen zum Planerwahlverfahren per Mail zustellen. 
Die sechs eingegangenen Fragen wurden allen Planerteams am 7. März 2024 per Mail beantwortet. 
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6 Bericht Planerwahlgremium 

6.1 Unterlagen zum Planerwahlverfahren 

Die vier Projektarbeiten mit Honorarangebot wurden fristgerecht bis am 3. Mai 2024 beim Stadtbauamt So-
lothurn eingereicht.  
 
Im Rahmen der Vorprüfung wurden die eingereichten Arbeiten auf formale Kriterien und Vollständigkeit ge-
prüft. Die verlangten Unterlagen waren bei sämtlichen Arbeiten vergleich- und beurteilbar. 
 
Während der Planerwahlsitzung vom 23. Mai 2024, an der alle Gremiumsmitglieder anwesend waren, wur-
den die vier Projektarbeiten in einem ersten Schritt durch die Gremiumsmitglieder einzeln beurteilt. In ei-
nem weiteren Schritt wurden die Eingaben durch das Stadtbauamt, den Denkmalpfleger und Immobilienbe-
wirtschafter präsentiert. Nach einer kurzen Pause wurden in einem zweiten Schritt die Bewertungen durch 
das gesamte Beurteilungsgremium gemäss den Ausschreibungsunterlagen definierten Zuschlagskriterien 
durchgeführt. Die Bewertungen erfolgten anhand einer Matrix. Die Couverts mit den Verfassernachweisen 
und dem Honorarangebot blieben während der Bewertungsphase verschlossen. 
 
Nachdem das Kurzportrait / Motivationsschreiben und die Arbeitsprobe bewertet und in einem Kontrollgang 
bestätigt wurden, erfolgte die Öffnung der anonymisierten Honorarangebote vor den Verfassercouverts.  
 

6.2 Rangierung / Couvertöffnung 

Nach der Bestätigung der Rangfolge durch das Planerwahlgremium wurden die Honorarangebote geöffnet. 
Aus dem Programm vom 20. Februar 2024 festgehaltenen Zuschlagskriterien ergab sich folgende Rangie-
rung: 
 
1. Rang Nr. 3 TRILOGIE  SSM Architekten AG, 4500 Solothurn 

 
2. Rang Nr. 2 Triptychon  HSB Architekten GmbH, 4500 Solothurn 

 
3. Rang Nr. 4 PEU À PEU  Flury und Rudolf Architekten, 4500 Solothurn 

 
4. Rang Nr. 1 «entre cour et jardin» G & Z Architektur AG, 4500 Solothurn 

 

6.3 Eröffnung, Rechtsmittel und Gerichtsstand 

Das Resultat wurde allen Teilnehmenden mittels Verfügung eröffnet. Die Entscheide des Planerwahlgremi-
ums in Ermessensfragen sind endgültig. Gegen die Verfügung der Veranstalterin kann innert 20 Tagen 
nach Eröffnung beim Verfassungsgericht des Kantons Solothurn Beschwerde erhoben werden. 
 

6.4 Publikation und Ausstellung 

Auf eine öffentliche Ausstellung wird verzichtet. Der Kurzbericht des Planerwahlverfahrens kann ab dem 
18. Juni 2023 auf der Homepage der Stadt Solothurn www.stadt-solothurn.ch unter Publikationen herunter-
geladen werden. Alle teilnehmenden Planerteams erhalten zudem eine Sammelmappe (PDF-Dateiformat) 
mit allen eingereichten Projektunterlagen.  
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6.5 Genehmigung Planerwahlgremium 

Der vorliegende Kurzbericht des Planerwahlverfahrens wird durch das Planerwahlgremium einstimmig ge-
nehmigt: Solothurn, 6. Juni 2024 
 
 
Stimmberechtigte Gremiumsmitglieder  

 

  

Yves Gaudens            
 

 

 

Erich von Allmen           
 
 
 
Christine Schär            
 
 
 
Stefan Brand            
 
 

 

Experten und Expertinnen (nicht stimmberechtigt) 
 

 

Stefan Blank            
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7 Würdigung 

Im Rahmen des Planerwahlverfahrens haben insgesamt vier Teams, das Dokument A – Kurzportrait / Moti-
vationsschreiben und Dokument B – Arbeitsprobe als Planerteam abgegeben. Die Nutzung der Liegen-
schaften Baselstrasse 82, 84 und 86 generiert spezifische Anforderungen für einen weiteren Lebenszyklus, 
wobei folgende Aspekte im Vordergrund stehen: 
 
- Umgang mit dem schützenswerten Gebäude. Die bestehenden geschützten Baustrukturen sind zu 

erhalten und die bauliche Eingriffstiefe ist auf das Minimum zu reduzieren. Bei bewussten Eingriffen 
müssen auch Mehrwerte in Bezug der Wohnungsgestaltung erzielt werden. 
 

- Eine verträgliche Verdichtung ist anzustreben. Ein maximaler Ausbau ist nicht zwingend erwünscht. 
Der bestehende Dachstuhl der Liegenschaft Baselstrasse 86 ist zu erhalten. Ein möglicher Dachaus-
bau ist mittels einer Loftlösung seitens Denkmalpflege und Bauherrschaft möglich. 

 
- Ein ressourcenschonender Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz soll unter dem Aspekt der 

grauen Energie in Abwägung mit dem Ersatz durch neue Bauteile erfolgen. Die Wirtschaftlichkeit über 
den Lebenszyklus ist dabei zu berücksichtigen. Die Investitionskosten müssen auf die Mietzinse über-
tragen werden. 

 
- Sanfte Technisierung: Wenn möglich, sind die bestehenden Steigzonen zu erhalten. Die nachträgliche 

Schaffung von Technikflächen und Steigzonen soll optimal angeordnet sein und die historische Bau-
substanz berücksichtigen. In den geschützten Liegenschaften ist eine LOW-Technik anzustreben. 

 
Alle vier Teams haben sich eingehend mit den Gebäuden und den möglichen Nutzungsverdichtungen aus-
einandergesetzt und entsprechende Lösungsvorschläge formuliert. Die Themen wurden in jedem Lösungs-
vorschlag behandelt. Es finden sich in den Projekten entsprechende Lösungsansätze, welche sich teil-
weise erheblich unterscheiden. Bei einem Projekt wurde eine fundierte Analyse erstellt. Die Arbeitsprobe 
ist dementsprechend in ihrem Entwurf plausibel und gut nachvollziehbar, was das Planergremium sehr be-
eindruckte. Jede Eingabe der einzelnen Planerteams wurde vom Planerwahlgremium wie folgt gewürdigt 
(die Nummerierung der Unterlagen entspricht der Reihenfolge der Öffnung der Mappen): 
 

7.1 Schlusswürdigung des Planerwahlgremiums 

Das Planerwahlgremium bedankt sich bei den Planerteams für die grossartigen Leistungen, die engagierte 
Auseinandersetzung und die sorgfältige Ausarbeitung der Lösungsvorschläge. Die Breite und die Qualität 
der Lösungsansätze erlaubte es dem Planerwahlgremium, die spezifischen Fragestellungen und Beurtei-
lungsebenen der Aufgabenstellung fundiert diskutieren zu können.  
 

7.2 Schlusswürdigung der Bauherrschaft 

Die Stadt Solothurn, vertreten durch das Stadtbauamt Solothurn, dankt den verschiedenen Planerteams für 
die Teilnahme am Planerwahlverfahren und die interessanten Lösungsansätze. Ganz herzlich bedankt sich 
das Stadtbauamt auch bei den Mitgliedern des Planerwahlgremiums für die Bereitschaft, die Stadt in die-
sem Verfahren zu unterstützen. Durch ihre Inputs und die interessanten Diskussionen ist das Stadtbauamt 
überzeugt, aus den verschiedenen eingereichten Lösungsansätzen das richtige Planerteam ausgewählt zu 
haben. 
 

7.3 Bericht der eingereichten Arbeiten 

Im Anhang sind die einzelnen Arbeiten aufgeführt. Sie wurden in einem kurzen Bericht aus der Sicht der 
Stadt Solothurn, vertreten durch das Stadtbauamt Solothurn, sowie der Liegenschaftenverwaltung und der 
Denkmalpflege beschrieben. Die Reihenfolge entspricht den eingegangenen Abgaben. 
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1_ «entre cour et jardin»        RANG 4 
 

G&Z Architektur AG, Werkhofstrasse 17, 4500 Solothurn 
 
G&Z Architektur AG, Projektmanagement, Werkhofstrasse 17, 4500 Solothurn 
Enerconom AG, HLKSE-Ingenieur, Krummturmstrasse 11, 4500 Solothurn 
 
A: Kurzportrait / Motivationsschreiben als Planerteam 

Die vorliegende Aufgabe erachtet das Planungsteam aufgrund ihrer Vielfältigkeit und den unterschiedlichen 
Fragenstellungen als äusserst reizvoll. Die Liegenschaften haben ein grosses Entwicklungs- und Verdich-
tungspotential. Chancen sehen sie in der nachhaltigen Nutzung, dem vielseitigen Wohnangebot mit moder-
nen Wohnformen, welche unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, im Erhalt von der attraktiven Liegen-
schaft sowie in der Erschaffung von neuen gemeinschaftlichen Flächen. Risikofaktoren sind die hohen Bau-
kosten, die Bewilligungsfähigkeit und der Umbau im Bestand. 
 
B: Arbeitsprobe als Planerteam, Architektur, Baumanagement + HLKSE-Konzept 

Wohnhaus Baselstrasse 86: Beim Wohnhaus werden sechs Wohnungen eingebaut. Der Mittelbau (ehem. 
Tenn) wird freigespielt und zur neuen Erschliessung umgenutzt. Die bestehenden vertikalen Erschliessun-
gen im Wohn- und Stallbereich werden zurückgebaut und zu Wohnfläche umgenutzt. Mit dieser Umstruktu-
rierung wird im ehemaligen Tenn eine neue Begegnungszone geschaffen. Im EG und 1. OG entstehen 
neue Geschosswohnungen und im Dachgeschoss zwei Loftwohnungen. Durch die massiven Eingriffe in 
die schützenswerte Bausubstanz wird der Bestand stark verändert. Die Machbarkeit wird grundsätzlich kri-
tisch eingestuft. Der Dachausbau in eine Loftwohnung wird begrüsst. Die formale Gestaltung der Belich-
tung im Dachgeschoss wird in Bezug zum bestehenden Dachstuhl kritisch eingestuft. Die Realisierung von 
der Erschliessung wird in der Ausführung hohe Kosten auslösen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist hier 
nicht mehr gegeben. Neben den hohen Kosten wird der grosse Eingriff in die schützenswerte Bausubstanz 
die graue Energie massiv erhöhen. 
 
Remise Baselstrasse 84: Die Remise wird mit einer «Haus-in-Haus-Lösung zu einer 5-Zimmer-Wohnung 
ausgebaut. Die Fassade bleibt in ihrer ursprünglichen Struktur erhalten. Die Wohnung wird intern vertikal 
neu erschlossen. Die vorhandenen Toröffnungen im Erdgeschoss funktionieren neu als grosse Fensterlä-
den. Im Obergeschoss werden Fenster und DFF eingebaut. Bei der Planung von dreifach gekoppelten DFF 
im Dachgeschoss soll in Bezug auf den erhaltenswerten Dachstuhl Rücksicht genommen werden. Ansons-
ten ist aus denkmalpflegerischer Sicht der Ausbau realisierbar. 
 
Ehemaliges Waschhaus Baselstrasse 82: Das ehemalige Waschhaus wird zu einem Tiny-Haus ausgebaut. 
Die beiden Geschosse werden neu intern durch eine Wendeltreppe erschlossen. Die geplanten Massnah-
men sind aus denkmalpflegerischer Sicht realisierbar. 
 
Baumanagement und HLKSE-Konzept: Aus dem Bauprogramm ist zu entnehmen, dass die Ausführung in 
Etappen geplant ist. Das Bauprogramm sieht vor, beim Wohnhaus mit den Umbauarbeiten zu starten, ge-
folgt mit dem Ausbau der Remise und des ehemaligen Waschhauses. Eine strategische Haltung zur Ter-
minplanung in Textform fehlt in der Abgabe. Beim Heizungskonzept wird eine zentrale Wärmeerzeugung 
vorgeschlagen. Die Art der Wärmeerzeugung wird in der Abgabe nicht definiert. Die Wärmeverteilung wird 
beim Wohnhaus erneuert und gegebenenfalls ergänzt. Bei der Remise wird eine Bodenheizung empfohlen. 
Beim Wohnhaus ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung geplant. Ein Einbau einer Lüftungsan-
lage im Bestand wird aus konstruktiver und ökonomischer Sicht kritisch eingestuft. 
Die sanitären Installationen werden mit wassersparenden Elementen ausgerüstet. Eine Enthärtungsanlage 
wird empfohlen. Beim Elektrokonzept wird eine eigene PV-Anlage vorgeschlagen. 
 
Liegenschaftenverwaltung: 
Durch die Zusammenlegung und Neugestaltung des Treppenhaues in der Mitte des Gebäudes ergeben 
sich neue Möglichkeiten. Mit dem geplanten Wohnungsmix und den verschiedenen Wohnungsgrössen 
kann eine hohe Nachfrage erwartet werden. 
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2_Triptychon          RANG 2 
 

HSB Architekten GmbH, Postgasse 1, 4500 Solothurn 
 
HSB Architekten GmbH, Projektmanagement, Postgasse 1, 4500 Solothurn 
ITB Beratende Ingenieure HTL, Elektro-Ingenieur, Unterbiberiststrasse 7, 4562 Biberist 
Urs Kissling AG, HLKS-Ingenieur, Hermesbühlstrasse 4, 4500 Solothurn 
 
A: Kurzportrait / Motivationsschreiben als Planerteam 

Die Wertigkeit des bestehenden Ensembles und dessen Strukturen ist dem Planerteam bewusst und soll in 
der Planung dementsprechend Rechnung getragen werden. Der Fokus liegt auf dem Erhalt des Bestan-
des, auf der Ablesbarkeit der aktuellen Strukturen und auf der Überführung in eine zeitmässige Nutzung. 
Chancen sehen sie in der effizienteren Nutzung des vorhandenen Raumes, in der Steigerung der Attraktivi-
tät des Gebäudes und in der Komfortsteigerung der Wohnungen. 
 
B: Arbeitsprobe als Planerteam, Architektur, Baumanagement + HLKSE-Konzept 

Wohnhaus Baselstrasse 86: Gesamthaft werden neu sieben Wohnungen eingebaut. Das vorhandene Flä-
chenpotential wird verdichtet. Mit der neuen Aufteilung der Grundrisse bleibt die ursprüngliche Dreiteiligkeit 
(Wohnteil, Tenn und Stall) erhalten. Aus der Sicht der Denkmalpflege wird begrüsst, dass die ursprüngli-
chen Strukturen erhalten bleiben und mit den baulichen Eingriffen auf die Dreiteiligkeit Rücksicht genom-
men wird. Die ursprünglich drei vertikalen Erschliessungen werden neu über alle Geschosse (Erdgeschoss 
bis Dachgeschoss) erschlossen. Der Mittelteil (Bereich Tenn) wird neu über alle Geschosse zu einer 5-
Zimmer-Wohnung ausgebaut. Ansonsten entstehen neue Geschosswohnungen. Das Dachgeschoss wird 
komplett ausgebaut. Die Machbarkeit von Innenwänden im Dachgeschoss wird kritisch eingestuft. Hier 
wäre eine offene Grundrissstruktur ein besserer Lösungsansatz (Erhalt bestehender Dachstuhl). Die Be-
lichtung im Dachgeschoss wird mit DFF ergänzt. Bei der Planung der Belichtung (Einbau DFF) ist im Dach-
geschoss auf den bestehenden Dachstuhl Rücksicht zu nehmen.  
 
Remise Baselstrasse 84: Die Remise wird als Wohnatelier umgenutzt. Das Erdgeschoss soll zu Wohnraum 
und das Obergeschoss als Arbeits- und Atelierraum umgenutzt werden. Optional könnte das Oberge-
schoss als Studiowohnung ausgebaut werden. Die Bausubstanz soll möglichst erhalten bleiben. Geplant 
ist, dass der Dämmperimeter entlang der Gebäudehülle verläuft. Die Machbarkeit des Ausbaus insbeson-
dere der Gebäudehülle wird aus konstruktiver Sicht kritisch eingestuft. Das Konzept sieht vor, mit einem 
neu eingebauten Kubus in Holzbauweise die Raumstruktur im Erdgeschoss abzubilden. Dieser Kubus be-
inhaltet die Nasszelle, die Küche, die Garderobe und Einbauschränke. Die bestehende Treppe (Erdge-
schoss - Obergeschoss) soll, wenn möglich, beibehalten werden. Die Belichtung im Dachgeschoss wird mit 
DFF ergänzt. Die Umsetzung der baulichen Massnahmen ist aus denkmalpflegerischer Sicht realisierbar. 
 
Ehemaliges Waschhaus Baselstrasse 82: Beim Waschhaus ist im Projekt keine Massnahme geplant. 
 
Baumanagement und HLKSE-Konzept: Beim Wohnhaus wurde der Bauablauf in Etappen geprüft. Eine 
Ausführung in 3 Etappen wäre durch die ursprüngliche Gebäudestruktur denkbar. Grundsätzlich wird von 
einer Etappierung aber abgeraten (Mehrkosten) und eine Gesamtsanierung im Leerstand empfohlen. Die 
Remise ist vom Wohnhaus unabhängig und kann auch in einer späteren Etappe ausgeführt werden. Das 
Heizungskonzept sieht eine Wärmepumpe (Erdwärme) vor, welche als zentrale Anlage alle Wohneinheiten 
versorgt. Eine zentrale Heizung wird begrüsst. Die Sanitär- und Elektroinstallationen werden erneuert. 
 
Liegenschaftenverwaltung: 
Durch den Einbau einer 5 ½-Zimmer-Wohnung in der Mitte sowie zwei Wohnungen im Dachgeschoss wird 
die Liegenschaft Baselstrasse 86 massiv verdichtet. Dabei wirkt die 5 ½-Zimmer-Wohnung in der Mitte et-
was gar eng. In der Remise ist ein Wohnatelier geplant. Hier würde man auf einen kleinen Markt zielen. 
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3_TRILOGIE          RANG 1 
 

SSM Architekten AG, Gibelinstrasse 2, 4500 Solothurn 
 
SSM Architekten AG, Projektmanagement, Gibelinstrasse 2, 4500 Solothurn 
Solothurn Gebäudetechnik AG, HLKSE-Ingenieur, Weissensteinstrasse, 4500 Solothurn 
 
A: Kurzportrait / Motivationsschreiben als Planerteam 

Eine Analyse des Bestandes und ein architektonisches Konzept in schriftlicher Form wird im Projekt ver-
misst. Der Fokus im Projekt liegt auf dem Erhalt des Bestandes. Bestehende Grundrissstrukturen werden 
beim Wohnhaus nur minimal verändert. Chancen und Risiken aus politischer Perspektive, aus Sicht des 
heutigen Mieters sowie von der bestehenden Bausubstanz werden aufgezeigt. 
 
B: Arbeitsprobe als Planerteam, Architektur, Baumanagement + HLKSE-Konzept 

Wohnhaus Baselstrasse 86: Gesamthaft werden sechs Wohnungen eingebaut. Ein behutsamer Umgang 
mit der bestehender Bausubstanz wird gepflegt. Das vorhandene Flächenpotential wird verdichtet. Mit der 
neuen Aufteilung der Grundrisse bleibt die ursprüngliche Dreiteiligkeit (Wohnen, Tenn und Stall) erhalten. 
Aus der Sicht der Denkmalpflege wird begrüsst, dass auf die bestehende Bausubstanz Rücksicht genom-
men wird. Im Obergeschoss entsteht im Mittelteil (Tenn) eine Duplex-Wohnung und eine neue Geschoss-
wohnung. Ansonsten werden die bestehenden Wohnungsgrundrisse angepasst. Das Dachgeschoss wird 
komplett ausgebaut. Die offene Grundrissstruktur im Dachgeschoss wird begrüsst (Erhalt bestehender 
Dachstuhl). Die Belichtung im Dachgeschoss wird mit Einbau von DFF und Lukarnen gelöst. Bei der Pla-
nung der Belichtung ist im Dachgeschoss auf den bestehenden Dachstuhl Rücksicht zu nehmen. Aus öko-
nomischer Sicht erzielen die reduzierten Eingriffe im Bestand ein nachhaltiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
 
Remise Baselstrasse 84: Gesamthaft werden zwei 2 ½-Zimmer-Wohnungen eingebaut. Im Erdgeschoss 
sind jeweils Wohnen, Kochen und die Nasszelle und im Obergeschoss das Schlafen untergebracht. Die 
Belichtung im Dachgeschoss wird mit Einbau von DFF und Fensteröffnungen gelöst. Gartenseitig wird die 
Belichtung im EG durch die grossen Fenster hinter Holzlamellen gelöst. Aus denkmalpflegerischer Sicht 
müssen die geplanten Fensteröffnungen im EG und die Belichtung im OG geprüft werden. 
 
Ehemaliges Waschhaus Baselstrasse 82: Das ehemalige Waschhaus soll neu zu einem «Spielhaus» um-
genutzt werden. 
 
Baumanagement und HLKSE-Konzept: Eine Etappierung der Ausführung wird im Projekt dargestellt. Die 
neue HLKSE-Installation basiert auf einer konsequenten Systemtrennung. Die nachhaltige Systemtrennung 
wird begrüsst. Bei den Liegenschaften 82 und 86 ist eine gemeinsame Wärmeerzeugung mittels Fern-
wärme geplant. Bei der Remise ist eine Heizerzeugung mittels Wärmepumpe (Erdwärme) angedacht. Das 
Brauchwarmwasser soll neu zentral über die jeweiligen Wärmeerzeugungen sichergestellt werden. Die 
Wärmeverteilung wird bei den Gebäuden Baselstrasse 82 und 86 an die bestehenden Heizkörper ange-
schlossen und gegebenenfalls ergänzt. Bei der Remise ist eine neue Fussbodenheizung als Wärmevertei-
lung geplant.  
 
Liegenschaftenverwaltung: 
Mit dem geplanten Wohnungsmix und den Wohnungsgrössen kann mit einer hohen Nachfrage gerechnet 
werden. Die Heizung ist im Erdgeschoss geplant. Dabei ginge attraktiver Wohnraum verloren. 
 
Empfehlung Bauherrschaft: 
Wohnhaus Baselstrasse 86: Der Heizraum soll nicht im Erdgeschoss, sondern im Untergeschoss positio-
niert werden (EG potentieller Wohnraum). Grundrissstrukturen sollen optimiert und bei Bedarf angepasst 
werden. 
Remise, Baselstrasse 84: Optimieren der Raumaufteilung und Grundrissstruktur. 
Ehemaliges Waschhaus Baselstrasse 82: Überprüfen der geplanten Nutzung (Spielhaus). 
Baumanagement und HLKSE-Konzept: Die Wahl der Wärmeerzeugung soll überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. 
  



Stadtbauamt Solothurn Seite 21/27
 

 
  



Stadtbauamt Solothurn Seite 22/27
 

 
  



Stadtbauamt Solothurn Seite 23/27
 

 
  



Stadtbauamt Solothurn Seite 24/27
 

4_PEU A PEU           RANG 3 
 

Flury und Rudolf Architekten AG, Untere Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn 
 
Flury und Rudolf Architekten AG, Projektmanagement, Untere Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn 
Scherler AG Solothurn, Elektro-Ingenieur, Gibelinstrasse 25, 4502 Solothurn 
Enerplan AG Solothurn, HLKS-Ingenieur, Gibelinstrasse 25, 4500 Solothurn 
 
A: Kurzportrait / Motivationsschreiben als Planerteam 

Beim Projekt wurde eine Kurzanalyse des Gebäudes, des Ortes und seiner Geschichte erstellt.  
Der schmale Grat zwischen dem Erhalt des idyllischen Charakters und dessen Verlust aufgrund einer 
Übernutzung wird im Planerteam als die Aufgabe und Motivation angesehen. 
Das Wohnhaus wird nicht übernutzt, sondern «massvoll» verdichtet. 
 
B: Arbeitsprobe als Planerteam, Architektur, Baumanagement + HLKSE-Konzept 

Allgemein: 
Wohnhaus Baselstrasse 86: Gesamthaft werden fünf Wohnungen eingebaut. Ein behutsamer Umgabg mit 
der bestehenden Bausubstanz wird gepflegt. Im Erdgeschoss wird im Mittelteil eine 2 ½-Zimmer-Wohnung 
eingebaut. Ansonsten bleiben die bestehenden Grundrissstrukturen erhalten und werden nur bei Bedarf 
geringfügig angepasst. Auf einen Dachausbau wird wegen einer Übernutzung des Gebäudes und zu gros-
ser Beeinträchtigung der Dachlandschaft verzichtet. Eine «massvolle» Verdichtung wird erwünscht. Dieser 
nachhaltige Lösungsansatz erfüllt ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die skizzenhafte Arbeitsprobe über-
zeugte, ist plausibel und gut nachvollziehbar. 
 
Remise Baselstrasse 84: Es werden zwei Wohnungen (Nord und Süd) eingebaut. Die zwei Wohnungen 
werden intern vertikal neu erschlossen. Im Erdgeschoss und Obergeschoss werden in der Nord- und Süd-
fassade jeweils ein Fenster und DFF eingebaut. Aus denkmalpflegerischer Sicht ist die geplante Umnut-
zung der Remise umsetzbar. 
 
Ehemaliges Waschhaus Baselstrasse 82: Einbau einer Kleinstwohnung für suffizienten Lebensstil. Die 
Wohnung wird neu intern über eine kompakte Treppe erschlossen. Die Fenster werden ersetzt, der Boden 
und das Dach gedämmt. Die Fassade wird innen neu mit einem Dämmputz versehen. Aus denkmalpflege-
rischer Sicht ist die geplante Umnutzung des ehemaligen Waschhauses realisierbar. 
 
Baumanagement und HLKSE-Konzept: Die Ausführung ist in Etappen geplant. Vorgeschlagen wird, dass 
die heutigen Bewohner während der Bauzeit zwischen den sanierten Wohnungen zirkulieren können. Als 
erste Massnahme wird die Wärmezentrale in den Keller des Haupthauses verlegt. Als zweite Massnahme 
wird die Remise realisiert. Nach der Remise wird beim Haupthaus der Ostteil und zum Schluss der Westteil 
saniert. Das Waschhaus kann zuletzt oder gleichzeitig während der anderen Bauphase ausgeführt werden. 
Alternativ zur etappierten Ausführung wird eine Gesamtsanierung vorgeschlagen. Das Heizkonzept sieht 
primär vor, die drei Liegenschaften an das geplante Fernwärmenetz anzuschliessen. Alternativ wird eine 
Wärmeerzeugung mittels Pelletheizung vorgeschlagen. Die Wärmeabgabe wird erneuert und erfolgt je 
nach Situation über eine Flächenheizung oder einen Heizkörper. Die sanitären Anlagen werden komplett 
saniert. Das Warm- und Kaltwasser wird zentral beim Wohnhaus erzeugt und mittels erdverlegter Leitun-
gen in die Nebengebäude verteilt. Das Elektrokonzept sieht unter der Berücksichtigung der denkmalpflege-
rischen Anforderungen eine Sanierung nach heutigem Standard vor. Auf die Dachfläche der Remise wird 
eine eigene PV-Anlage vorgeschlagen. 
 
Liegenschaftenverwaltung: 
Auch hier werden zusätzliche Wohnungen geschaffen. Allerdings sind die Eingriffe geringer als bei den an-
deren Projekten. Es kann mit einer hohen Nachfrage für die geplanten Wohnungen gerechnet werden. 
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